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Bündner Lehrervereîn

Kantonalkonferenz 1 987 in Savognin

Delegiertenversammlung
Freitag, 25. September 1 987, 1 3.30 Uhr, im Schulhaus Grava,
Savognin

Traktanden;
1. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 26. September

1 986 in Bonaduz
2. Bericht des Vorstandes
3. Vereinsrechnung und Revisorenbericht
4, Jahresbeitrag
5. Kommissionsberichte
6. Bericht des Besoldungsstatistikers
7. Sachgeschäfte:
7.1 Grundsatzentscheid: Gesetzliche Verankerung der wöchentli¬

chen Pflichtstundenzahl und der Pflichtstundendauer für die
Volksschullehrer

7.2 Grundsatzentscheid: Teilrevision der BLV-Statuten
7.3 Stellen-INFO: Bericht und Krediterteilung
8. Wahlen
8.1 Präsident
8.2 6 Vorstandsmitglieder
8.3 2 Rechnungsrevisoren
8.4 3 Delegierte SLV
9. Mitteilungen und Wünsche des Erziehungsdepartementes

(Paul Ragettli, Beauftragter für das Volksschulwesen)
1 0. Ehrungen
1 1 Mitteilungen und Umfrage

Abendunterhaltung
20.30 Uhr im Schulhaus Grava, Savognin
(Mosaic sursetter
Maletgs da l'istorgia culturala da Surses

da Mario Jegher, Tinizong, S. 21-23)
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Hauptversammlung
Samstag, 26. September 1 987, 09.30 Uhr, im Schulhaus Grava,
Savognin

Programm
1. Begrüssung durch Heinrich Dietrich, Präsident BLV
2. Bekanntgabe der DV-Beschlüsse
3. Grusswort des Schulratspräsidenten der Kreisschulen Oberhalbstein,

Joachim Plaz
4. Giaveischs d'unfants (Lied)
5. Vortrag: «Mit der Bündner Schule in die Zukunft»

Referent: Regierungsrat Joachim Caluori, Vorsteher des De¬

partementes für Erziehung, Kultur und Umweltschutz
6. Verabschiedung pensionierter Kolleginnen und Kollegen
7. Darbietung eines Schülerchors
8. «Der neue Schweizer Lehrerverband»

Alois Lindemann, Präsident SLV, informiert
9. Schweizer Psalm

Bericht des Vorstandes

Das breite Spektrum unserer Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres

erforderte von jedem Vorstandsmitglied ein gerüttelt Mass
an Arbeit und die Bereitschaft, einen respektablen Teil seiner
Freizeit den Belangen des BLV zu opfern. Die Zusammenarbeit im
Vorstand war wiederum ausgezeichnet. Im nachfolgenden Bericht
beschränken wir uns auf einige Hauptpunkte unserer Tätigkeit.

Teilrevision des Gesetzes für die Volksschulen des
Kantons Graubünden
Am 5. April 1 987 wurde der 2. Teilrevision des Schulgesetzes
zugestimmt. Damit erfolgte ein weiterer wichtiger Schritt zur besseren
Ausgestaltung der Bündner Volksschule. Obwohl einzelne Begehren
des Bündner Lehrervereins in dieser Teilrevision nicht berücksichtigt
wurden, haben wir in Anbetracht der zahlreichen positiven Aspekte
im befürwortenden Sinn zur Teilrevision Stellung genommen.
Die 2. Teilrevision des Bündner Schulgesetzes soll nach dem Willen
der Regierung auf Anfang des Schuljahres 1988/89 in Kraft
gesetzt werden.
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